
Kapitel 3.7 Bildung und Forschung, Art. 43 Schulen:
  
1  Unverändert.

1a  Kanton und Gemeinden sorgen für eine Bildung von flächendeckend hoher 
Qualität und stellen die dafür notwendigen Mittel zur Verfügung. 

1b Sie stellen sicher, dass für die Ausbildung der Schülerinnen und Schüler genü-
gend qualifizierte Lehrpersonen und schulische Fachpersonen zur Verfügung 
stehen und diese entsprechend ihrer Ausbildung und ihren Kompetenzen 
eingesetzt werden. 

1c Sie stellen sicher, dass die Arbeit der Lehrpersonen und schulischen Fach- 
personen in erster Linie den Schülerinnen und Schülern zugutekommt. 

2  Unverändert. 

3  Unverändert.

Das Initiativkomitee, bestehend aus den nachstehenden Mitgliedern, ist berechtigt, mit  
absoluter Mehrheit seiner Mitglieder diese Volksinitiative zurückzuziehen: 
Wolfgang Beywl, Lindenweg 10, 3072 Ostermundigen / Virginie Borel, Chemin des Celliers 6,  
2520 La Neuveville / Daniel Gebauer, Zähringerstrasse 16, 3400 Burgdorf / Gabriela Heimgartner, 
Bahnhofstrasse 41A, 3400 Burgdorf / Alain Jobé, La Tour 13, 2735 Bévilard / Niels Lang, Erlenweg 28, 
3005 Bern / Katrin Messerli Kallen, Lärchenweg 25, 3800 Matten / Christian Robert, Tannenweg 17, 
3012 Bern / Franziska Schwab-Stettler, Aulengasse 15, 3436 Zollbrück / Radwina Seiler, Bantigerstras-
se 35, 3006 Bern / Stefan Wittwer, Nussbaumstrasse 56, 3006 Bern / Marianne Wüthrich, Jucher 71, 
3036 Detligen / Anna-Katharina Zenger, Gibliz 398 c, 3661 Uetendorf

Die Berner Bildungsinitiative wird 
lanciert von:
Bildung Bern, Monbijoustrasse 36, 3011 Bern 

Warum braucht es die  
Berner Bildungsinitiative?  

Unterstützende Organisationen: 

Amtsstempel oder 
amtliche Eigenschaft: 

Die untenstehende Stimmrechtsbescheinigung wird durch das Initiativkomitee eingeholt. Bitte leer lassen! 

Die unterzeichnende Amtsperson dieser Gemeinde bescheinigt hiermit, dass die oben Unterzeichnenden in kantonalen 
Angelegenheiten stimmberechtigt sind und ihre politischen Rechte in dieser Gemeinde ausüben.  

Datum des Eingangs: 
 
Anzahl bescheinigte Unterschriften: 
 
Ort und Datum:                                 Unterschrift: 

Berner Bildungsinitiative

Auf diesem Unterschriftenbogen dürfen nur Personen 
unterzeichnen, die in der genannten politischen Ge-
meinde in kantonalen Angelegenheiten stimmberech-
tigt sind. Bürger:innen, die das Anliegen unterstützen, 
unterzeichnen handschriftlich. Wer mit einem anderen 
Namen als seinem eigenen unterzeichnet oder auf andere 
Weise das Ergebnis der Unterschriftensammlung fälscht, 
macht sich nach Artikel 282 StGB strafbar.

Die nachfolgend unterzeichnenden Stimmberechtigten des Kantons Bern reichen gestützt 
auf Artikel 58 der Bernischen Kantonsverfassung vom 6. Juni 1993 und Artikel 140 ff. 
des kantonalen Gesetzes vom 5. Juni 2012 über die politischen Rechte, die folgende 
Initiative in Form des ausgearbeiteten Entwurfs ein: 

Die Verfassung des Kantons Bern (KV) vom 6. Juni 1993 wird wie folgt geändert:

Beginn der Unterschriftensammlung: 17.01.2024.
Letztmöglicher Termin für die Einreichung der 
Unterschriften bei der stimmregisterführenden 
Stelle: 17.07.2024
Bitte diesen Initiativbogen ganz oder teil- 
weise ausgefüllt umgehend einsenden an: 
Komitee Bildungsinitiative, Bildung Bern,  
Monbijoustrasse 36, 3011 Bern 

Zusätzliche Unterschriftenbogen bestellen: 
www.be-bildungsqualität-sichern.ch,  
info@bildungbern.ch oder 031 326 47 47

Nr. Name, Vorname  
eigenhändig und in Blockschrift 
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Adresse (Strasse und Nr.) 
eigenhändig und in Blockschrift

Unterschrift 
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Geburtsdatum 

Verwaltungskreis PLZ Politische Gemeinde

eigenhändig


